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Frauen, Frieden, Sicherheit?
Die VN-Sicherheitsratsresolution 1325 wird zehn Jahre alt – eine Bilanz

Prävention, Partizipation und Protekti-
on – das sind die drei wichtigsten inhalt-
lichen Stränge der VN-Resolution 1325. 
Zentrale Forderungen der Geschlechter-
gerechtigkeit wurden hier erstmals recht-
lich verbindlich verankert – zweifellos ein 
Meilenstein auf dem Weg zu Gleichbe-
rechtigung und Geschlechtersensibilität. 
Nach zehn Jahren ist es an der Zeit, Bi-
lanz zu ziehen. Hat sich die Situation von 
Frauen in Kriegen und Nachkriegssituati-
onen gebessert? Wie weit ist die politische 
Umsetzung der Resolution geglückt? 

Simone Wisotzki muss nicht lange su-
chen, um auf Mängel und Irrwege zu 
stoßen: Der zweifelhafte Nutzen von 
Frauenquoten, fehlende nationale Akti-
onspläne, westlich dominierte Vorstel-
lungen von Geschlechtergerechtigkeit, 
mit denen Frauen anderer Kulturen 
und Ethnien überrollt werden und die 
Akzeptanz der Verletzung elementarer 
Menschenrechte mit Verweis auf tradi-
tionelle patriarchalische Strukturen einer 
Gesellschaft, zeigen nur einen kleinen 
Ausschnitt einer langen Liste. 

Aber es gibt auch Erfolge: Friedensmis-
sionen der VN mit Gleichstellungsbeauf-
tragten oder Berichte von Frauen weltweit, 
für die die Resolution zur Rückendeckung 
geworden ist, die ihnen hilft, ihren eige-
nen Weg zu einer, zu ihrer geschlechter-
gerechten Gesellschaft zu gehen. Auch hat 
die Geschlechterperspektive sicherlich an 
Bedeutung gewonnen auf der Ebene inter-
nationaler Politik. Alles in allem besteht 
kein Grund für eine ungetrübte Geburts-
tagsfeier, aber ein kleines Feuerwerk wäre 
schon angebracht, und sei es auch nur, um 
wieder einmal überall wahrgenommen zu 
werden. Karin Hammer

Simone Wisotzki

Mit der Resolution 1325 „Frauen, Frieden, 
Sicherheit“ sind Frauenmenschenrechte 
vor zehn Jahren erstmals zum Thema des 
VN-Sicherheitsrates geworden. Ein groß-
er Erfolg, den eine soziale Bewegung von 
Frauengruppen, die sich global vernetzt 
haben und in deren Kern sich Menschen-
rechtsorganisationen um die rechtliche Ver-
ankerung zentraler Forderungen der Ge-
schlechtergerechtigkeit bemühten, auf den 
Weg brachte. Die Resolution 1325 bildete 
den Auftakt für eine Serie normativer, aber 
auch praktisch-politischer Bemühungen, 
Geschlechteraspekte in Friedensprozes-
sen zu verankern. So soll Frauen beispiels-
weise die Teilnahme an Friedensverhand-
lungen und -missionen zugesichert werden. 
Weitere Resolutionen sind inzwischen im 

Sicherheitsrat verabschiedet worden, die 
unter anderem sexualisierte Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen in bewaffneten Kon-
flikten stigmatisieren. Zehn Jahre nach die-
sem Auftakt ist es an der Zeit, eine Bilanz 
zu ziehen: Ist die Sicherheitsratsresolution 
1325 eine Erfolgsgeschichte?

Dieser Standpunkt zeichnet zunächst die 
Entstehungsgeschichte der Resolution 1325 
und ihrer „Schwestern“ nach. Im Anschluss 
werden die wichtigsten Normen und Anfor-
derungen dargestellt, die, da es sich um eine 
Sicherheitsratsresolution handelt, rechtlich 
verbindlich sind, das heißt, in der Gesetz-
gebung der einzelnen Mitgliedsstaaten um-
gesetzt werden müssten. Im Mittelpunkt 
stehen Fragen nach der Erfolgsgeschich-
te der Resolution 1325: Wie sieht es zehn 
Jahre später mit ihrer Umsetzung aus, was 
hat sich für Frauen und Mädchen in Krie-
gen und Nachkriegssituationen geändert? 

E D I T O R I A L

Auch in Afghanistan droht die Gefahr, dass die Rechte der Frauen hintangestellt werden und andere Fragen als 
vordringlicher eingestuft werden. Auf dem Foto sind afghanische Frauen im April 2009 zu sehen, die gegen ein 
Gesetz für Schiiten demonstrieren, das Frauen verbieten soll, sich Arbeit zu suchen, eine Ausbildung zu erhalten 
oder einen Arzt ohne die Erlaubnis des Ehemanns zu konsultieren.  Foto: picture alliance
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Form von Diskriminierung gegen Frauen 
(CEDAW – Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Wo-
men) angenommenen. Ihr ging eine Debat-
te über die Notwendigkeit einer bindenden 
Norm sowie die erste Weltfrauenkonferenz 
1975 in Mexiko voraus. Mit der CEDAW-
Konvention wurden Frauenmenschen-
rechte international anerkannt und das Ziel 
der gerechten Behandlung von Frauen als 
Gleiche rechtlich verbindlich verankert. In-
zwischen haben 186 Staaten (von 192) die 
Konvention ratifiziert. Die große Zahl der 
Ratifikationen darf allerdings nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass es zahlreiche Vorbe-
halte einiger Staaten gegen einzelne Ver-
pflichtungen gibt.

Auf der vierten Weltfrauenkonferenz in 
Peking 1995 wurden Frauen in bewaffneten 
Konflikten erstmals zum zentralen Thema. 
Dies war u.a. eine Folge der Kriege in Ruan-
da und Bosnien, wo geschlechtsspezifische 
Verbrechen zum Teil der Kriegsführung ge-
gen die Zivilbevölkerung und des Völker-
mordes gehört hatten. Gerade wegen seiner 
tagespolitischen Brisanz wurde das Thema 
in der Kommission zum Status von Frauen 
vertieft diskutiert und zum Schwerpunkt-
thema für die erste Überprüfungskonferenz 
fünf Jahre nach der Konferenz von Peking 
(Beijing+5). Botschafter Anwarul Chowd-
hury aus Bangladesh lieferte der transnati-
onalen Frauenbewegung die Vorlage, als er 
am 9. März 2000, dem Weltfrauentag, for-
derte, auch der Sicherheitsrat der Verein-
ten Nationen müsse sich mit den Zusam-
menhängen zwischen Geschlecht, Frieden 
und Sicherheit verstärkt befassen. Dies ver-
anlasste eine Gruppe von sechs gleichge-
sinnten Nicht-Regierungsorganisationen, 
unter ihnen Amnesty International, Inter-
national Alert und der „Hague Appeal for 
Peace“ eine Vorlage für eine Resolution 
des Sicherheitsrates zu entwickeln. Unter-
stützt wurden sie dabei von dem VN-Ent-
wicklungsfond für Frauen (UNIFEM) sowie 
gleichgesinnten Staaten, wie etwa Kana-
da. Nach intensiver Lobby-Arbeit und ei-
ner Sondersitzung des Sicherheitsrates mit 
Frauen-NGOs aus Konfliktregionen konn-
te sich der Resolutionsentwurf durchsetzen 
und wurde als VNSR-1325 „Frauen, Frie-
den, Sicherheit“ am 30. Oktober 2000 ver-
abschiedet. Für diesen Erfolg musste der 
Widerstand zahlreicher Staaten überwun-
den werden, die sich auf die Kernkompe-

tenzen des Sicherheitsrates beriefen und 
die Erweiterung der Sicherheitsagenda um 
„humanitäre Anliegen“ nicht unbedingt 
hinnehmen wollten.

Die weibliche Revolution des 
VN-Sicherheitsrates?

Die Verabschiedung der VN-Resolution 
1325 im Oktober 2000 ist von der trans-
nationalen Frauenbewegung, die sie auf den 
Weg gebracht hatte, als ein Meilenstein in 
der Geschichte des stets männlich domi-
nierten Spitzengremiums der Vereinten 
Nationen gefeiert worden - erstmals hatte 
es das Thema „Frauen in bewaffneten Kon-
flikten“ in den Sicherheitsrat geschafft, der 
sich ansonsten eher mit militärischen Be-
drohungen von Frieden und Sicherheit be-
fasst. Der Frauenbewegung ist es auch zu 
verdanken, dass dieser Anfang kein rasches 
Ende fand, sondern sich die Resolution zu 
einem „living document“ entwickelt hat, an 
deren Erfolg oder Misserfolg sich Staaten in-
dividuell, aber auch die internationale Ge-
meinschaft kollektiv messen lassen müssen. 
Zahlreiche Frauen-Nichtregierungsorgani-
sationen nutzen die neue Resolution dazu, 
um darauf zu pochen, dass mit der recht-
lichen Verbindlichkeit auch die Verpflich-
tung zu nationalen Aktionsplänen besteht, 
anhand derer die Staaten Schritte und Maß-
nahmen zur Umsetzung des Dokumentes 
beschließen. Der Frauenbewegung ist es 
auch zu verdanken, dass sich verschiedene 
Themenschwerpunkte der Entschließung 
1325 mit den Folgeresolutionen 1820, 1888 
und 1889 noch vertiefen ließen. Dennoch 
fehlt es auch nicht an Kritik, denn die trans-
nationale Frauenbewegung ist keineswegs 
so einheitlich, wie an dieser Stelle leichthin 
angenommen werden kann, sondern wird 
stark von westlicher Seite dominiert.

Worum geht es inhaltlich? Die Resolution 
1325 lässt sich am besten anhand der „3P“ 
zusammenfassen: Prävention, Partizipation 
und Protektion. Zunächst wird in diesem 
Dokument die Bedeutung der Beteiligung 
von Frauen in der Konfliktprävention und 
Friedenskonsolidierung betont. Nur die 
gleichberechtigte Teilnahme von Frauen 
garantiere nachhaltigen Frieden und um-
fassende Sicherheit. Deshalb müssten die 
bestehenden Defizite und Ungleichheiten 
vor allem im Hinblick auf Beteiligungs-

Inwieweit haben die Vereinten Nationen, 
beispielsweise in ihren Friedensmissionen, 
die geforderten Prinzipien der Geschlech-
tergleichheit umgesetzt? Und: Was ist aus 
den nationalen Aktionsplänen geworden, 
zu denen die Sicherheitsratsresolution ihre 
Mitgliedsstaaten verpflichtet? Hierfür wird 
aus einer geschlechtergerechten Perspektive 
ein Maßstab entwickelt, der einen kritischen 
Blick auf den Zusammenhang von „Frauen, 
Frieden und Sicherheit“ erlaubt. Mithilfe 
dieser Überlegungen sollen die Inhalte der 
Resolution, aber auch der Bemühungen der 
internationalen Staatengemeinschaft sowie 
der transnationalen Zivilgesellschaft um die 
Umsetzung von 1325 bewertet werden. Ex-
emplarisch sollen die Erfolge und Misser-
folge anhand von zwei Fällen - Afghanistan 
und Liberia - diskutiert werden.

Wie alles begann 

Die Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen ist in der Präambel der Charta der 
Vereinten Nationen festgeschrieben. In der 
Gründungsversammlung der Generalver-
sammlung im Februar 1946 forderte Elea-
nor Roosevelt, die Frau des verstorbenen 
US-Präsidenten, mehr Beteiligungsrechte 
für Frauen und größere Geschlechtergleich-
heit. Mit diesem Ziel gelang einige Monate 
später die Gründung der Kommission zum 
Status von Frauen (Commission on the Sta-
tus of Women – CSW). Dort treffen sich 
seither regelmäßig Staatenvertreter mit 
Frauen-Nichtregierungsorganisationen, 
um Strategien zur Verbesserung der recht-
lichen Situation von Frauen auszuarbeiten. 
Nach Gründung der Vereinten Nationen 
ging es der Kommission zunächst um das 
allgemeine Frauenwahlrecht und darum, 
die Diskriminierung von Frauen in der Ehe 
abzuschaffen.

Die Frauenbewegung der 1960er und 
1970er Jahre verschaffte den Frauen-
menschenrechten eine neue Aufmerksam-
keit in der Öffentlichkeit, und der Druck 
auf die internationale Gemeinschaft nahm 
zu. Die bisherigen Erfolge der Gleichstel-
lung der Frauen standen im Schatten von 
anhaltender Diskriminierung und ihrer 
Marginalisierung bei politischen Entschei-
dungsprozessen. 1979 wurde die Konventi-
on der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen über die Eliminierung jeglicher 
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Die VN-Resolution 1325

„Der Sicherheitsrat….

8. fordert alle beteiligten Akteure auf, 
bei der Aushandlung und Umsetzung 
von Friedensübereinkünften eine Ge-
schlechterperspektive zu berücksichti-
gen, die unter anderem auf Folgendes 
abstellt:

a) Die besonderen Bedürfnisse von 
Frauen und Mädchen während der 
Rückführung und Neuansiedlung 
sowie bei der Normalisierung, der 
Wiedereingliederung und dem Wie-
deraufbau nach Konflikten;

b) Maßnahmen zur Unterstützung 
lokaler Friedensinitiativen von Frauen 
und autochthoner Konfliktbeile-
gungsprozesse sowie zur Beteiligung 
von Frauen an allen Mechanismen 
zur Umsetzung der Friedensüberein-
künfte;

c) Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Schutzes und der Achtung der 
Menschenrechte von Frauen und 
Mädchen, insbesondere im Zusam-
menhang mit der Verfassung, dem 
Wahlsystem, der Polizei und der 
rechtsprechenden Gewalt;

10. fordert alle Parteien bewaffneter 
Konflikte auf, spezielle Maßnahmen 
zum Schutz von Frauen und Mädchen 
vor geschlechtsspezifischer Gewalt 
zu ergreifen, insbesondere vor Verge-
waltigung und anderen Formen des 
sexuellen Missbrauchs und allen ande-
ren Formen der Gewalt in Situationen 
bewaffneter Konflikte

11. hebt hervor, dass alle Staaten dafür 
verantwortlich sind, der Straflosigkeit 
ein Ende zu setzen und die Verant-
wortlichen für Völkermord, Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen, namentlich auch im 
Zusammenhang mit sexueller und son-
stiger Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen, strafrechtlich zu verfolgen, und 
betont in diesem Zusammenhang, dass 
diese Verbrechen soweit möglich von 
Amnestieregelungen ausgenommen 
werden müssen.“

Auszüge aus der Resolution, Quelle: http://www.frauensicher-
heitsrat.de/inf.html

rechte beseitigt werden. Die Resolution li-
stet des Weiteren auf, in welchen Bereichen 
Frauen stärker berücksichtigt werden müs-
sen. Dies gilt zunächst für die Gremien und 
Institutionen der Vereinten Nationen selbst. 
„Gender Mainstreaming“, verstanden als 
ein Recht auf Gleichstellung zwischen den 
Geschlechtern, soll in der Verwaltung, aber 
auch bei den Einsatzkräften in Friedens-
missionen systematischer Beachtung fin-
den. So sollen mehr Frauen Leitungsposi-
tionen der Vereinten Nationen im Bereich 
der internationalen Konfliktbeilegung und 
Friedensprozesse übernehmen. Ziel ist da-
bei eine ausgeglichene „gender balance“, 
Frauen sollen auch im operativen Bereich, 
den Friedensmissionen der VN, stärker be-
teiligt sein, auch auf der Führungsebene. 

Auch die Mitgliedsstaaten der VN sind 
aufgefordert, im Bereich Konfliktpräventi-
on, -management und -lösung Frauen sy-
stematischer zu berücksichtigen, also unter 
anderem bei den nationalen zivilen und mi-
litärischen Einsatzkräften in Friedensmissi-
onen. In jedem Fall fordert die Sicherheits-
ratsresolution die Mitgliedsstaaten dazu 
auf, nationale Aktionspläne auszuarbeiten, 
um ihre Aktivitäten darzustellen und sy-
stematisch zu koordinieren. Die Mitglieds-
staaten sind verpflichtet, ihre Streitkräfte 
und das zivile Personal geschlechtersensibel 
auszubilden, dazu gehören beispielsweise 
auch HIV/AIDS-Aufklärungsprogramme 
für Militär und Polizei, die in Friedens-

missionen geschickt werden. Dies bleibt 
ein heikles Thema, denn die Präsenz von 
VN-Einsatzkräften hat oft unliebsame Ne-
benwirkungen, wie die Förderung von lo-
kaler Prostitution. Auf VN-Ebene hat sich 
inzwischen die „Null-Toleranz“-Politik 
durchsetzen können. Soldaten und zivile 
Beamte werden bei Verstößen nach Hau-
se zurückgeschickt - ob sie jedoch bestraft 
werden, hängt von den jeweiligen Mitglieds-
staaten ab.

VN-Friedensmissionen sollen nach 
VN-1325 stets mit Gender-Beauftragten 
ausgestattet sein, die darauf achten sollen, 
dass die Geschlechterperspektive in Frie-
densmissionen berücksichtigt wird. So geht 
es beispielsweise um das Recht der Teilnah-
me an Friedensverhandlungen, darum, dass 
die spezifischen Belange von Frauen und 
Mädchen in Abrüstungs-, Demobilisie-
rungs- und Wiedereingliederungsprozes-
sen ehemaliger Kämpferinnen und Kriegs-
teilnehmerinnen berücksichtigt werden, 
aber auch, dass Frauen und lokale Frauen-
gruppen am Wiederaufbau ihres Landes 
beteiligt und ihre Kompetenzen sinnvoll 
genutzt werden. 

Die Resolution 1325 betont das Recht auf 
geschlechtsspezifischen Schutz in Kampf-
handlungen und in der Nachkriegszeit. 
Konfliktparteien werden aufgefordert, 
Frauen und Mädchen vor geschlechtsspe-
zifischer Gewalt zu schützen. Flüchtlings-
lager, in denen Gewalt gegen Frauen an der 

Worum geht es in der Geschlechterperspektive?

Im Blickpunkt stehen die Geschlechterverhältnisse in Gesellschaften, also die 
Analyse von Geschlechterrollen und hier vor allem die Identifizierung von ge-
schlechterstereotypen Vorstellungen, die Männern und Frauen bestimmte Rol-
lenklischees und Verhaltensweisen zuschreiben. Für die Friedens- und Konflikt-
forschung ist die Geschlechterperspektive als Analyseinstrument bedeutsam, weil 
sich gezeigt hat, dass im Vorfeld von Kriegen und Konflikten solche Rollenkli-
schees politisch instrumentalisiert werden, um Konflikte, beispielsweise zwischen 
unterschiedlichen Volksgruppen, zu schüren.

Doch die Geschlechterperspektive ist weitaus mehr als ein Analyseinstrument, 
sondern sie verfolgt zugleich auch normative, emanzipatorische und gesellschafts-
politische Ziele: ihr geht es auch um die Realisierung geschlechtergleicher (glei-
che Rechte für Männer und Frauen, z.B. Teilhabe an Friedensverhandlungen) 
oder sogar geschlechtergerechter gesellschaftlicher Verhältnisse (Forderung 
nach sozialer Gerechtigkeit, z.B. Recht auf Nahrung, Gesundheitsversorgung, 
Arbeit), also um die gezielte Veränderung jener kritisierten geschlechterstereo-
typen Rollenklischees. 
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Tagesordnung ist, sind unter besonderen 
Schutz zu stellen. Geschlechtsspezifische 
Verbrechen und sexualisierte Gewalt sol-
len unter Strafe gestellt werden und von 
eventuellen Amnestien ausgenommen sein. 
Dieser Aspekt wurde mit den Resolutionen 
1820, 1888 und 1889 noch weiter gestärkt 
und detaillierter ausgearbeitet. 

Acht Jahre später verabschiedete der Si-
cherheitsrat die nächste Resolution 1820 
„Frauen, Frieden und Sicherheit“. Der Blick-
punkt dieser Resolution bezieht sich auf den 
Schutz der Frauen und Mädchen vor sexuel-
ler Gewalt in Konflikt- und Postkonfliktsi-
tuationen. Der Sicherheitsrat stärkt die Po-
sition, dass Vergewaltigungen und andere 
Formen der sexuellen Gewalt Kriegsverbre-
chen und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit sind und unter die Kriterien für 
Völkermord fallen. In dieser, wie auch der 
folgenden Resolution 1888 aus dem Jahre 
2009 wird wiederholt an die Mitgliedsstaaten 
appelliert, eine Nulltoleranzpolitik bei sexu-
eller Gewalt umzusetzen. Das Thema findet 
sich erneut in der vierten Resolution 1889 
„Frauen, Frieden und Sicherheit“, die zudem 
zur strafrechtlichen Verfolgung von Sexual-
straftätern auffordert. Bezeichnend für die 
Resolution aus dem Jahre 2009 ist die ein-
dringliche und ausführliche Aufforderung 
an die Mitgliedsstaaten sowie an den Gene-
ralsekretär, an der Umsetzung der früheren 
Resolution 1325 mittels Aktionsplänen, In-
dikatorenkatalogen und Länderberichten 
mitzuwirken. 10 Jahre nach der ersten Reso-
lution „Frauen, Frieden, Sicherheit“ scheint 
die Umsetzung der vier Resolutionen noch 
am Anfang zu stehen.

Gerechtigkeit aus der  
Geschlechterperspektive 

Um die Frage des Erfolges der VNSR 1325 zu 
beantworten, lohnt sich ein grundsätzlicher 
Blick auf den Sicherheitssektor aus der Ge-
schlechterperspektive. Ziel ist es dabei, die 
Rolle von Geschlechterstereotypen und ihre 
Folgen für Konflikt, Krieg, Sicherheit und 
Frieden herauszuarbeiten, um modellhafte 
Gegenentwürfe und Idealvorstellungen einer 
geschlechtergerechten Welt zu entwickeln, 
an der die Realität gemessen werden kann.

Im Sicherheitssektor zeigen sich insge-
samt eine erhebliche Ungleichheit zwischen 
den Geschlechtern und die Dominanz ge-

schlechterstereotyper Rollenvorstellungen 
und Klischees. So dominieren hegemoni-
ale Männlichkeitskonzepte auch nach der 
Öffnung von Streitkräften für Frauen den 
staatlichen Gewaltapparat des Militärs. Der 
Soldat als Kämpfer, der ausgezeichnet durch 
Tugenden wie Gehorsam, Mut und Diszi-
plin bereit ist, sein Leben zu opfern, gilt als 
Norm in den Streitkräften. Zwar geraten 
diese überzeichneten Männlichkeitsvor-
stellungen durch die Professionalisierung 
und den Wandel in Berufsarmeen sowie 
veränderte Auftrags- und Einsatzformen 
unter Druck. Doch scheint generell noch 
immer die Überzeugung in den Streit-
kräften vorzuherrschen, dass traditionelle 
Männlichkeitsbilder erhalten bleiben müs-
sen, um die Kampfkraft zu sichern. Wenn 
der Ex-NATO-Kommandeur John Sheehan 
das Versagen der niederländischen VN-
Blauhelmsoldaten 1995 in der bosnischen 
Enklave Srebenica damit begründet, dass 
deren Kampfmoral durch die Anwesenheit 
homosexueller Soldaten so geschwächt ge-
wesen sei, und es deshalb zum Massaker an 
der Zivilbevölkerung kommen konnte, wirft 
das ein deutliches Bild auf die spezifischen 
Männlichkeitsbilder im Militärwesen. 

Auf der Ebene der internationalen Po-
litik hat die Geschlechterperspektive im 
vergangenen Jahrzehnt erheblich an Stel-
lenwert gewonnen. So begrüßenswert dies 
zunächst sein mag, kann diese Aufwer-
tung doch mit negativen Folgen für den 
Frieden verbunden sein. So durfte Laura 
Bush als erste First Lady in der Geschichte 
der Vereinigten Staaten von Amerika im 
November 2001 die wöchentliche Rund-
funkansprache halten. Dort rechtfertigte 
sie die Kriegsvorbereitungen ihres Landes 
als Akt der Befreiung der unterdrückten 

afghanischen Frauen und bemühte sich, 
ihre Landsleute vom politischen Handeln 
ihres Mannes zu überzeugen, indem sie ar-
gumentativ an die liberal-demokratische 
Werte der Gleichberechtigung und Frei-
heit von Frauen anknüpfte. Dieses Beispiel 
illustriert die Ambivalenz der (westlichen) 
Forderungen nach Realisierung von Frau-
enmenschenrechten.

Dennoch sprechen die Forschungsergeb-
nisse zum Verhältnis von Geschlechter-
gleichheit und Frieden eine deutliche Spra-
che: Statistische Untersuchungen, etwa der 
US-Forscherin Mary Caprioli, zeigen, dass 
geschlechtergleiche gesellschaftliche Ver-
hältnisse helfen, nachhaltigen zwischen-
staatlichen wie innerstaatlichen Frieden zu 
sichern. Frieden wird aus der Geschlech-
terperspektive definiert als Abwesenheit 
physischer Gewalt, was jedoch auch immer 
sexualisierte und häusliche Gewalt mit ein-
schließt. Aus einer geschlechtersensiblen 
Perspektive reicht eine solche negative De-
finition von Frieden nicht aus, sondern 
muss auch positive Aspekte beinhalten, wie 
beispielsweise das Recht auf Nahrung, Ge-
sundheit und Einkommen.

Gerechtigkeitsforscherinnen aus der po-
litischen Theorie und Philosophie, wie die 
US-Amerikanerin Nancy Fraser, versuchen 
Forderungen der globalen Geschlechter-
gerechtigkeit genauer zu fassen. Ziel einer 
Perspektive der Geschlechtergerechtigkeit 
muss es sein, Frauen als Gleiche gerecht zu 
behandeln, also ihre Ansprüche in gleicher 
Weise zu berücksichtigen wie die der Män-
ner, dabei jedoch Differenzen, besonders in 
Bezug auf ihre Bedürfnisse und ihre struktu-
rellen Diskriminierungen wahrzunehmen. 
Die Anerkennung von Frauen als Gleiche 
verlangt demnach einen gegenüber Diffe-

Die Kenianerin Dekha Ibrahim 
Abdi entwickelte in ihrer Hei-
mat Methoden für eine inter-
kommunale Friedensarbeit, die 
zur Selbsthilfe anleitet und ver-
hindern soll, dass ethnische und 
religiöse Differenzen in Abgren-
zung und Gewalt münden. Ihre 
Methoden werden heute in vier 
Kontinenten angewandt. Stell-
vertretend für viele andere 
Frauen, die zu dieser Erfolgs-
geschichte beigetragen haben, 
erhielt sie 2009 den Hessischen 
Friedenspreis.

Foto: Hammer/HSFK
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renzen und Partikularitäten sensiblen Blick 
auf ungerechte soziale Verhältnisse zwi-
schen den Geschlechtern. Die Perspektive 
der Geschlechtergerechtigkeit dringt somit 
in den Kern geschlechtersensibler Politik 
vor: Ihr muss es nämlich auch darum ge-
hen, Herrschaftsstrukturen und bestehen-
de Verhältnisse sozialer Ungleichheiten zu 
demaskieren und zu beseitigen. 

Nancy Fraser entwickelt ein differenziertes 
Verständnis von Geschlechtergleichheit, 
indem sie sieben normative Prinzipien de-
finiert, um den postindustriellen Wohl-
fahrtsstaat sozial und geschlechtergerecht 
zu gestalten. Neben der Bekämpfung der 
Armut und der Ausbeutung sind dies 
Gleichheitsprinzipien, wie etwa gleiches 
Einkommen oder Gleichheit an Status und 
Respekt sowie die Bekämpfung der Margi-
nalisierung. Onora O’Neill ergänzt Frasers 
Blick auf westliche Staaten, indem sie die be-
sonderen Lebensverhältnisse von Frauen in 
der Dritten Welt berücksichtigt. Allein die 
formalen Zugeständnisse gleicher Rechte 
beseitigten die bestehenden Geschlechte-
rungleichheiten in keinster Weise. Je gra-
vierender Ungleichheiten ausfallen, desto 
komplexer müssten die Forderungen nach 
Gleichheit werden. Die gleiche Berücksich-
tigung aller verlange also eine sehr unglei-
che Behandlung der Menschen, indem die 
Unterschiede der Lebenssituationen be-
rücksichtigt werden.

Umfassende Geschlechtergerechtigkeit 
beinhaltet mithin eine internationale Po-
litik, die darauf ausgerichtet ist, die unge-
rechte globale Verteilung von Einkommen, 
die mangelnde Anerkennung und fehlende 
Repräsentation zu überwinden. Dies stellt 
an sich schon einen hohen Anspruch an in-
ternationales Regieren und damit verbun-
dene Prozesse, wie den Entwurf einer Si-
cherheitsratsresolution zum Thema Frauen, 
Frieden und Sicherheit. Aus der Perspektive 
der Geschlechtergerechtigkeit muss sich di-
ese Resolution daran messen lassen, inwie-
weit es auf ihrer Grundlage gelingen kann, 
Gleichheit zwischen den Geschlechtern her-
zustellen, gleichzeitig aber auch Differenzen 
wahrzunehmen, mit dem Ziel, ungerechte 
soziale Verhältnisse und geschlechtsspezi-
fische Herrschaftsstrukturen zu überwin-
den, die beispielsweise Formen häuslicher 
oder sexualisierter Gewalt zulassen. Gerade 
die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit 
bilden neben Gleichheit, Freiheit, Frieden 

und Solidarität das gemeinsame moralische 
Fundament der transnationalen Frauenbe-
wegung.

Bewertung aus der Perspektive 
der Geschlechtergerechtigkeit

Legt man diesen hohen Maßstab der Ge-
schlechtergerechtigkeit an, so lassen sich 
eindeutig Defizite in der inhaltlichen Ausge-
staltung der Resolution 1325 feststellen. So 
liegt zum einen das Schwergewicht der Re-
solution auf der Situation von Frauen und 
Mädchen in bewaffneten Konflikten und in 
Nachkriegssituationen – zu wenig Gewicht 
wird auf die Frage der Konfliktprävention 
gelegt. Nimmt man die Perspektive von „ge-
nder“ ernst, so muss sich der Blick zudem 
auch auf die Männer richten und nach ihrer 
Rolle in Kriegen, aber auch in der Konflikt-
prävention gefragt werden.

Vor allem aber krankt die Resolution 1325 
daran, dass strukturelle Ursachen für Ge-
schlechterungleichheit und Unterdrückung 
von Frauen, wie etwa die globale soziale Un-
gerechtigkeit bei Einkommen (ungleich) 
oder Arbeit (unbezahlt), unberücksichtigt 
geblieben sind. Andere Aspekte, die sich 
unmittelbar aus der kritischen Geschlech-
terperspektive auf den Sicherheitssektor 
ergeben, wie die Frage der hegemonialen 
Maskulinität im Militär oder die Domi-
nanz militarisierter Sicherheitspolitik als 
Perspektive der Staaten im VN-Sicher-
heitsrat, wurden von der internationalen 
Staatengemeinschaft als „zu politisch“ aus-
geklammert.

Damit wurden zwar die üblichen Fall-
stricke für einvernehmliche Verhandlungs-
lösungen effektiv umgangen, dies ging 
jedoch zu Lasten der inhaltlichen Ausge-
staltung der Normen der Resolution 1325. 
Die strukturellen Probleme des Sicherheits-
sektors – die Ungleichheit zwischen den Ge-
schlechtern und die Dominanz geschlech-
terstereotyper Rollenvorstellungen z.B. in 
den Streitkräften – werden nicht weiter be-
nannt. Die Resolution 1325 bleibt also eine 
„weibliche Revolution“ auf tönernen Füßen, 
weil strittige Fragen schon auf Ebene der 
Normsetzung ausgeklammert werden mus-
sten. Interessanterweise waren sich selbst 
die westlichen Nicht-Regierungsorganisa-
tionen uneins darüber, ob es ihnen primär 
um die Verankerung von Frauenmenschen-

Erste Erfolge

Insgesamt 17 Staaten haben inzwischen 
nationale Aktionspläne zur Umsetzung 
von 1325 erlassen. Eine Reihe von ihnen 
arbeitet eng mit zivilgesellschaftlichen 
Organisationen zusammen, um die je-
weiligen nationalen Schwerpunkte zu 
ermitteln. So beispielsweise Österreich 
oder auch Schweden, die jeweils Ar-
beitsgruppen eingerichtet haben, um die 
Umsetzung der Aktionspläne zu kon-
trollieren. Schwerpunkte dort sind bei-
spielsweise die Beteiligung von Frauen 
in der Friedensarbeit und Konfliktbear-
beitung in Krisenregionen zu erhöhen, 
aber auch darauf zu achten, dass in den 
nationalen Kontinenten zu Friedens-
missionen mehr Frauen auf allen Ent-
scheidungsebenen beteiligt sind.
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rechten im Sicherheitssektor ging oder ob 
nicht doch auch die strukturellen Ursachen 
für die Geschlechterungleichheit hätten be-
nannt werden müssen.

Auch im Hinblick auf die Umsetzung der 
Inhalte von 1325 und den Nachfolgereso-
lutionen bleibt vieles zu wünschen übrig. 
Selbst die Vereinten Nationen, in deren Prä-
ambel das Prinzip der Geschlechtergleich-
heit ein zentraler Grundsatz seit 1945 ist, 
sind weit entfernt davon, die in der Resolu-
tion 1325 geforderten Normen der Teilha-
begerechtigkeit realisiert zu haben.

Problematische Frauenquote 

Gender Mainstreaming zielt darauf ab, die 
unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürf-
nisse von Männern und Frauen zu berück-
sichtigen. Dieses Prinzip hat auch die Reso-
lution 1325 übernommen und verlangt von 
den Vereinten Nationen, Gleichstellung als 
Prinzip für die Verwaltung, aber auch für 
Einsatzkräfte in Friedensmissionen zu ver-
ankern. Bei dem Militär und Polizeiperso-
nal wird sogar das anspruchsvolle Ziel von 
einem 50/50 - Verhältnis in der Beschäf-
tigung angestrebt. Auch wenn beide Ge-
schlechter einbezogen werden sollen, sind 
Frauen vor allem auf Leitungs- und Füh-
rungsebene und eben auch in den Missi-
onen vor Ort stark unterrepräsentiert. Das 
sollte sich auf der Grundlage von 1325 än-
dern, doch die Erfolgsbilanz fällt eher be-
scheiden aus.

Die Verwaltung der Vereinten Nationen 
ist stark hierarchisch strukturiert und eine 
ausgeglichene Beschäftigung zwischen den 
Geschlechtern ist allenfalls in den unteren 
Ebenen des Systems zu finden. Unter den 
so genannten professionellen Mitarbeitern 
sind Frauen mit 51,6% vertreten, in der 
höchsten Ebene als Unterer Generalsekre-
tär nur mit 17,5%, und als Angestellte im 
Direktorium sank die Quote in den letzten 
drei Jahren sogar von 30,4% auf 23,8%. Ten-
denziell steigt der Anteil der Frauen zwar, 
jedoch sehr langsam, vor allem auf den hö-
heren und Führungsebenen. Denn das Ziel, 
Frauen mehr bei wichtigen Entscheidungen 
zu integrieren, liegt damit in weiter Ferne. 
Nicht zuletzt sei erwähnt, dass es bisher kei-
ne Generalsekretärin gab und auch die hier 
thematisierten Resolutionen ausschließlich 
von Männern beschlossen wurden.

Bei Friedensoperationen hatten bisher acht 
Frauen Führungspositionen inne, bei nur ei-
ner dieser Positionen handelte es sich um die 
Gesamtleitung einer Mission. Am höchsten 
ist die Anzahl des weiblichen uniformierten 
Einsatzpersonals in der Mission UNIFICYP 
(Zypern). Dort sind  7,7% Frauen im Mili-
tär und 16,7 % in der Polizeieinheit beschäf-
tigt. Nicht zu vergessen ist, dass es auch im-
mer noch viele Friedensoperationen gibt, 
bei denen  ausschließlich männliche Poli-
zeieinheiten eingesetzt werden. Die Quote 
der meisten Militäreinheiten liegt bei unter 
2% Frauenanteil. Bisher haben drei Einsät-
ze einen Gleichstellungsbeauftragten, drei 
weitere ein Gleichstellungsbüro, außerdem 
wurden drei Gender Focal Points einge-
richtet, die geschlechtersensible Kriterien in 
spezifischen Themenfeldern, beispielsweise 
der Reform von Polizei und Armee, berück-
sichtigen sollen. 

Unerreicht ist bisher auch das Ziel, mehr 
Frauen an den Friedensverhandlungen zu 
beteiligen, betrachtet man, dass durch-
schnittlich 7,5% der Verhandelnden Frauen 
sind und nur 2% Mediatoren weiblich. Luz 
Mendes war als einzige Frau an den Frie-
densverhandlungen in Guatemala beteiligt 
und ist überzeugt, dass:

„The direct participation of women at the 
peace table is the only way to ensure that 

women’s demands are incorporated in the 
agreements“.

Allerdings, so zeigen die Erfahrungen mit 
Quotenregelungen, garantieren die Reprä-
sentanz von Frauen in Friedensverhand-
lungen und am Verhandlungstisch weder 
den Erfolg noch eine stärkere geschlechter-
sensible Ausrichtung des Verhandlungser-
gebnisses. Vielmehr verfolgen auch Frauen 
die Interessen ihrer eigenen (Kriegs)Partei, 
zumal wenn sie nicht geschlechtsbewusst 
orientiert sind. So ist die Quotenregelung 
ein zweischneidiges Schwert - ohne sie 
bleiben Frauen häufig von Verhandlungen 
in Nachkriegssituationen und prestige-
trächtigen Jobs auf Führungsebene in den 
Vereinten Nationen ausgeschlossen, aber 
die Quote allein garantiert noch keine ge-
schlechtersensible Politikwende.

Zögerliche Umsetzung auf  
nationalstaatlicher Ebene

Der Blick ins sub-saharische Afrika lohnt 
sich, denn dort findet sich ein Erfolgs-
modell, wenn es um die Umsetzung der 
Resolution 1325 geht. So hat Liberia, ein 
jahrzehntelang von einem immer wieder 
aufflammenden Bürgerkrieg geschütteltes 
Land, seit 2009 einen Aktionsplan zur Um-

No women no peace

Frauenverbände in Deutschland fordern schon seit Langem einen nationalen 
Aktionsplan und wollen sich nicht damit zufriedengeben, dass Frauenfragen 
unter ferner liefen abgehandelt werden. So z.B. Die Internationale Frauenliga 
für Frieden und Sicherheit:

Erst wenn die in der UN-Resolution 1325 ausformulierten Rechte von Frauen 
tatsächlich angewendet werden, besteht eine Chance, dass Konflikte bereits im 
Vorfeld verhindert oder nachhaltig und friedlich gelöst werden. Ein eigenstän-
diger nationaler Aktionsplan in Kombination mit integrativen Maßnahmen zur 
Umsetzung der Resolution 1325 kann:

◆  zu größerer Reichhaltigkeit und Sensibilisierung für alle Bereiche der Resolu-
tion 1325 beitragen,

◆  die zwischenministeriale Koordination sowie die Zusammenarbeit mit zivil-
gesellschaftlichen AkteurInnen erleichtern,

◆  die Eigenverantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht der an der Umsetzung 
des Aktionsplans beteiligten AkteurInnen und Institutionen erhöhen,

◆  die Evaluierung und Kontrolle der Umsetzung der Resolution 1325 vereinfa-
chen. 

Quelle: http://www.wilpf.de/cms/front_content.php?idcat=6&idart=150 (12.8.2010)
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setzung der Resolution 1325. Dies könnten 
sich die 175 anderen Staaten der Vereinten 
Nationen durchaus zum Vorbild nehmen, 
die auch nach zehn Jahren ihrer Verpflich-
tung nicht nachgekommen sind und noch 
immer ohne einen Aktionsplan dastehen. 
Dabei fordert die rechtlich-verbindliche Si-
cherheitsratsresolution alle Mitgliedsstaaten 
dazu auf. Bislang haben erst 17 Staaten ei-
nen Aktionsplan ausgearbeitet, der die aktu-
ellen Schritte auf nationalstaatlicher Ebene 
und die zukünftigen Initiativen dokumen-
tiert. Den Vorreiter in der Umsetzung der 
VN-Resolution spielte dabei Schweden, das 
2005 den ersten Aktionsplan mit einem ex-
pliziten Fokus auf das vernachlässigte The-
ma der Konfliktprävention ausgearbeitet 
hat. Schweden gilt auf dem europäischen 
Kontinent als Vorbild in Sachen Gleichbe-
rechtigung und will diese Erfahrungen auch 
in den VN-Friedensmissionen einbringen. 
Neben Schweden haben weitere elf euro-
päische Staaten (Dänemark, Großbritan-
nien, Österreich, Belgien, Finnland, Island, 
Schweiz, Norwegen, Niederlande, Portu-
gal und Spanien) nationale Aktionspläne 
ausgearbeitet. Uganda, Liberia und die El-
fenbeinküste sind für den afrikanischen 
Kontinent zu nennen, Chile ist als einziger 
Staat Südamerikas und die Philippinen als 
einziger Staat Asiens mit einem nationalen 
Aktionsplan vertreten. 

Wie viele andere Staaten entzieht sich 
auch Deutschland der Verpflichtung, die 
Resolution des Sicherheitsrates mittels eines 
eigenen nationalen Aktionsplans umzuset-
zen, und verweist dabei auf zwei schon be-
stehende Aktionspläne zur zivilen Krisen-
prävention von 2004 und zur Bekämpfung 
der Gewalt gegen Frauen von 2007. Aller-
dings werden die vielfältigen Aspekte und 
Forderungen der Resolution 1325 in beiden 
Dokumenten nicht systematisch erwähnt 
und gehen vielmehr in einer Vielzahl an-
derer Absichtserklärungen unter. Auch er-
schwert ein solcher Querschnittsansatz die 
Möglichkeit, die Aktivitäten der deutschen 
Regierung und ihrer Institutionen zur För-
derung der Geschlechterperspektive in der 
Krisenprävention und Friedenskonsolidie-
rung, die es durchaus gibt, zu bewerten. Im-
merhin gehört Deutschland zur Gruppe der 
„Freunde der Resolution 1325“, die sich zur 
Umsetzung der Vorgaben verpflichten und 
gibt regelmäßige Berichte über nationale 
Fortschritte ab – doch diese Berichte, wie 

der jüngste aus dem Jahr 2007, wimmeln 
vor Aufzählungen vieler kleiner Einzel-
maßnahmen und Projekten, ohne dass sich 
dabei konkrete inhaltliche Schwerpunkte 
und Profile erkennen lassen, die systema-
tisch verfolgt und finanziert werden. So 
findet sich im Aktionsplan „Zivile Krisen-
prävention“ der allgemeine Hinweis, dass 
Frauen als Friedensaktivistinnen gezielter 
gefördert werden müssen. Eine solche Ab-
sicht könnte in einem nationalen Aktions-
plan zu 1325 inhaltsreicher und mittels ge-
zielter Projektvorschläge ausbuchstabiert 
werden, im gegenwärtigen Aktionsplan 
zur zivilen Krisenprävention wird sie als 
ein Punkt unter vielen marginalisiert. Ge-
rade weil Deutschland sich zur Gruppe der 
„Freunde der Resolution 1325“ zählt, wäre 
ein nationaler Aktionsplan ein Schritt mit 
symbolischer und politischer Tragweite, der 
umso gewichtiger ausfallen würde, wenn 
damit auch die ausreichende Budgetierung 
zu seiner inhaltlichen Umsetzung verbun-
den würde.

1325: Nachkriegsländer in der 
Friedenskonsolidierung

Krieg bedeutet Leid, besonders auch für Zi-
vilisten – oftmals Frauen und Kinder. Bei 
langer Kriegsdauer übernehmen Frauen 
in der Familie und außerhalb Verantwor-
tungen, die normalerweise den Männern 
obliegen. Dadurch gewinnen sie Unabhän-
gigkeit und Selbstbestimmung, mit der sie 
sich in ihrer Gemeinschaft besser stellen 
können. Dieser Verantwortungstausch wird 
jedoch von den Männern oft nur als vorü-
bergehende Übergangssituation während 
des Krieges gesehen, um nach Beendigung 
des Krieges wieder zu den einstigen Rollen-
verteilungen zurückzukehren.

Sexualisierte Gewalt an Frauen wird als 
Kollateralschaden der Nachkriegswehen oft 
trivialisiert. Dabei müssen diese Formen der 
Gewalt, zumal wenn sie als gezielte Kriegs-
strategie waffenähnlich angewandt wird, 
global geächtet und strafrechtlich verfolgt 
werden. Frauen, welche Opfer sexueller 
Gewalt wurden, haben neben körperlichen 
und psychischen Traumata zudem oftmals 
mit der ablehnenden Haltung ihrer Famili-
enmitglieder zu kämpfen. Die Straflosigkeit 
der Täter setzt sich in Nachkriegssituati-
onen fort, wenn Amnestien erlassen wer-

Vorbilder Elfenbeinküste  
und Liberia

Der Aktionsplan der Elfenbeinküste von 
Januar 2008 sieht unter anderem die ver-
stärkte Beteiligung von Frauen in der 
Politik vor und will insgesamt Frauen-
rechte in der Entwicklungszusammen-
arbeit stärken – dieser Aktionsplan ist 
selbst mit einem eigenen Budget zur 
Umsetzung ausgestattet und ist insofern 
vorbildlich. 

Der nationale Aktionsplan Liberias 
vom März 2009 ist ebenfalls das Ergeb-
nis eines intensiven Konsultationspro-
zesses mit zivilgesellschaftlichen Grup-
pen. Der Aktionsplan identifiziert zehn 
Themenschwerpunkte, anhand derer 
Frauenmenschenrechte in Sicherheits- 
und Friedenspolitik umgesetzt werden 
sollen – vor allem geht es um Schutz vor 
geschlechtsspezifischer Gewalt und um 
Teilnahmerechte von Frauen im gesell-
schaftlichen Wiederaufbau. Eine natio-
nale Steuerungsgruppe soll für die Um-
setzung des Aktionsplanes sorgen, eine 
Beobachtungsgruppe aus den Reihen zi-
vilgesellschaftlicher Organisationen soll 
die Umsetzung ebenfalls kontrollieren.
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den, unter die auch geschlechtsspezifische 
Verbrechen fallen. Berücksichtigt wird die 
Situation der betroffenen Frauen meist erst, 
wenn der Frieden bereits geschlossen wur-
de. Dabei ist gerade die Übergangsperiode 
prägend für die Gesellschaft, und genau in 
dieser Phase ist es wichtig, Frauen mit ih-
ren Rechten und Bedürfnissen wahrzuneh-
men, um ihre Situation nachhaltig zu ver-
bessern. Nach wie vor leiden Frauen unter 
geschlechtsspezifischer, sexualisierter Ge-
walt, mangelnder Gesundheitsversorgung 
sowie einem schlechteren Zugang zu Bil-
dung und Erwerbsarbeit. Doch auch die 
Perspektivlosigkeit der Männer, die häufig 
beschäftigungslos und ohne Arbeit sind, 
spielt in Nachkriegsländern eine Rolle als 
Quelle von Konflikten zwischen den Ge-
schlechtern.

Die Ausgangslage für die Umsetzung der 
Resolution 1325 ist also denkbar prekär. 
Dennoch zielt dieses Dokument und die 
weiteren, die im Sicherheitsrat verabschie-
det worden sind, genau darauf ab: Frauen 
und Mädchen die Teilhabe an politischen 
und gesellschaftlichen Entscheidungspro-
zessen zu gewähren, ihnen Sicherheit vor 
geschlechtsspezifischen Verbrechen zu bie-
ten und ihre rechtliche Situation zu stär-
ken. Wie unterschiedlich diese Verpflich-
tungen in der politischen Realität und dem 
gesellschaftlichen Alltag umgesetzt wer-
den, zeigen Fallbeispiele aus Afghanistan 
und Liberia.

Afghanistan

Das Recht auf Teilnahme am politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Wiederaufbau des Landes für Frauen ist 
eine der zentralen Forderungen der Re-
solution 1325. Schon an den Friedensver-
handlungen auf dem Bonner Petersberg 
2001 waren Frauen beteiligt – auch im af-
ghanischen Parlament ist per Quote ein An-
teil von bis zu 30 Prozent Frauen gesichert. 
Doch das scheint ein Pyrrhussieg angesichts 
der fatalen sicherheitspolitischen Lage des 
Landes und deren Folgen insbesondere für 
Frauen und Mädchen. Ihre Sicherheitssi-
tuation und ihre rechtliche Stellung haben 
sich seit 2005 wieder massiv verschlech-
tert. Nahezu 90 Prozent der Frauen und 
Mädchen sind von häuslicher Gewalt be-
troffen, gut die Hälfte erlebt auch sexuelle 

Gewalt. 70 bis 80 Prozent der Ehen werden 
unter Zwang geschlossen, gut die Hälfte 
der Bräute sind Mädchen unter 16 Jahren. 
Ihnen bleibt die Chance auf Schulbildung 
auch nach fast zehn Jahren „Wiederaufbau“ 
verwehrt: Während 75 Prozent der Jungen 
zur Schule gehen, sind es bei den Mädchen 
nur 25 Prozent.

Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist 
nicht nur allgegenwärtig; auch die Straf-
losigkeit der Täter besteht fort. Engagierte 
Frauenrechtlerinnen kommen deshalb zum 
zynischen Schluss, dass die „Verfügungs-
gewalt patriarchaler Männer über Frauen“ 
wieder hergestellt sei – auch ohne Taliban-
herrschaft. Während einst die Befreiung 
der geknechteten afghanischen Frauen von 
der Burkha und die Verbreitung von Frau-
enmenschenrechten, für die auch die Re-
solution 1325 steht, als eine Begründung 
für den Krieg in Afghanistan von west-
licher Seite angeführt wurde, ziehen sich 
die Streitkräfte heute auf beschwichtigende 
Formulierungen zurück. Es sei nicht die 
Aufgabe von ISAF, den gesellschaftlichen 
Wandel in Afghanistan zu beschleunigen, 
verlautet es etwa aus Führungskreisen der  
Bundeswehr.

Dabei hängen Frieden und Geschlech-
tergerechtigkeit als Prinzip des gesell-

schaftlichen Zusammenlebens eng zusam-
men. Beklagenswert ist in Afghanistan vor 
allem die Politik der Straflosigkeit, die ge-
schlechtsspezifische Verbrechen ungesüh-
nt lässt. Geschlechtsspezifische Gewalt hat 
inzwischen pandemische Ausmaße ange-
nommen. Frauen, die sich ihrer Rechte be-
wusst sind und darum kämpfen, sind immer 
wieder Opfer gezielter Anschläge geworden. 
Afghanischen Parlamentarierinnen gelingt 
es nicht, ein Gesetz auf den Weg zu brin-
gen, dass die Vergewaltigung von Frauen 
und Kindern unter Strafe stellt. Bestraft 
wird nur „zina“ - die Unzucht außerhalb 
der Ehe: Das Gesetz macht aber keinen Un-
terschied zwischen freiwilliger und gewalt-
samer Unzucht. Die Schande bleibt deshalb 
eher am Opfer als am Täter hängen, und 
viele Frauen, die sexualisierte Gewalt zur 
Anzeige brachten, mussten erleben, dass 
sie in den Gefängnissen und Polizeiwachen 
noch einmal Gewalthandlungen ausgeliefert 
waren, andere wurden mit den Tätern gar 
zwangsverheiratet oder getötet.

Den grausamen Höhepunkt dieser Ent-
wicklung schuf der amtierende Präsident 
Karsai mit der Unterzeichnung eines Ge-
setzes zur Legitimation von Vergewaltigung 
in der Ehe im Jahr 2009. Nachdem die in-
ternationale Staatengemeinschaft und zahl-

Mitglieder der Organisation „Women 
in Peace Building Network“ demons-
trieren am 28.8.2003 vor der US-Bot-
schaft in Monrovia für den Frieden 
in Liberia und ein schnelles Ende des 
Bürgerkriegs.

Unter anderem dank ihres Einsatzes 
wurde Liberia nach Beendigung des 
Bürgerkriegs zu einem Vorbild für die 
Umsetzung der Resolution 1325. Bei 
der VN Mission UNMIL war von An-
fang an ein Gender-Mainstreaming- 
Ansatz fester Bestandteil und 2005 
wurde mit Ellen Johnson Sirleaf eine 
dezidiert geschlechtersensible Frau 
zur Präsidentin gewählt.

Foto: picture alliance
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reiche Nicht-Regierungsorganisationen ge-
gen Beschluss dieses Gesetzes protestierten, 
wurde es in seiner Form abgeschwächt. 
Unverändert bleibt jedoch das Recht des 
Mannes, seine Frau zum Geschlechtsver-
kehr zwingen zu dürfen. Kritik an der an-
haltenden „Kultur der Straflosigkeit“ übte 
2009 auch die VN-Menschenrechtsbeauf-
tragte Navanethem Pillay in ihrem Bericht 
zu Afghanistan. Offen kritisiert sie darin das 
korrupte und dysfunktionale Justizwesen 
des Landes und prangert die geschlechts-
spezifische Gewalt an, die Frauen ihrer ele-
mentaren Rechte beraube. 

Politisch engagierte Frauen und solche, 
die am öffentlichen Leben teilhaben, wie 
etwa Lehrerinnen, müssen tagtäglich um 
ihre physische Sicherheit fürchten - religiöse 
Führer, unter ihnen Vertreter der Taliban, 
rufen gezielt zu ihrer Tötung auf. Malalai 
Dschoya, Afghanistans bekannteste Frau-
enrechtlerin und ehemalige Parlamentarie-
rin, schätzt die Sicherheitslage ihres Landes 
schlimmer ein als noch während der Tali-
ban-Herrschaft. Sie machte 2003 von sich 
reden, als sie während der großen Ratsver-
sammlung, der Loya Dschirga, die Straf-
verfolgung von Warlords und Kriegsver-
brechern forderte und anschließend unter 
VN-Polizeischutz gestellt werden musste. 
Während sie sich gezielt für die Stärkung 
von Frauenmenschenrechten einsetzt, 
scheint die weibliche Quotenregelung in 
dieser Hinsicht wenig zu bewirken. Die Au-
torin Ute Scheub verweist darauf, dass sich 
die wenigsten afghanischen Parlamentarie-
rinnen als Frauenrechterinnen verstünden. 
Vielmehr agierten viele als Abgeordnete ih-
rer Klans und Warlords und würden zudem 
von ihren männlichen Kollegen kaum ernst 
genommen. 

Und selbst dort, wo eine stellenweise Um-
setzung der Resolution 1325 angestrebt 
wird, gibt es viele Schwachstellen. So exi-
stieren nur in der Hauptstadt Büros, an die 
sich Frauen bei sexueller Gewalt wenden 
können. Auf dem Land gibt es diese Mög-
lichkeit nicht. Ohne die Entwicklung ef-
fektiver juristischer und gesellschaftlicher 
Mechanismen zur Verurteilung von sexu-
eller Gewalt gegen Frauen wird Afghanistan 
nicht in der Lage sein, die Verpflichtungen, 
die die Unterzeichnung der Konvention zur 
Beendigung jeglicher Form von Gewalt ge-
gen Frauen impliziert, einzuhalten. Dieser 
Meinung ist auch Najla Deghamnejad, Ab-

geordnete des afghanischen Parlaments. Sie 
sieht in der Straflosigkeit eines der größten 
Probleme ihres Landes. Doch ihr Blick geht 
weiter, sehr differenziert betrachtet sie die 
Bemühungen um Gleichberechtigung nach 
dem Sturz der Taliban. Sie ist der Ansicht, 
dass es für das Verständnis vieler Männer 
einen zu schnellen Wandel gab, dem diese 
nun mit doppelter Kraft in die andere Rich-
tung begegnen. Begründet ist diese Reaktion 
in der tiefen traditionellen Verwurzelung 
patriarchaler Strukturen, in denen Bildung 
von Frauen und Mädchen mit Unanstän-
digkeit gleichgesetzt wird. Der Kampf um 
Gleichberechtigung muss von den Frauen 
ausgehen, sie müssen ihren Weg der Eman-
zipation finden und ihn Stück für Stück ge-
hen. Zwar sind Bildung und Ausbildung 
von Frauen ein umstrittenes und offenbar 
hochsymbolisches Politikfeld, doch muss 
sich die Aufmerksamkeit der internatio-
nalen Staatengemeinschaft stärker auf die 
systematische sexualisierte Gewalt gegen 
Frauen und ihre strukturellen Ursachen 
richten – schließlich geht es dabei um un-
teilbare, universal gültige Menschenrechte, 
die auch jenseits der Resolution 1325 Be-
stand haben.

Liberia

Dass die geschlechterbewusste Regierungs-
führung einen Unterschied macht und die 
rechtliche Situation von Frauen und Mäd-
chen sowie deren Sicherheitssituation er-
heblich verbessern kann, zeigt das Beispiel 
Liberias. Dort tobte ein jahrzehntelanger 
Bürgerkrieg, der viel Leid über die Zivil-
bevölkerung brachte. Nach dem Friedens-
schluss wurde mit Ellen Johnson Sirleaf 
2005 eine auf dem internationalen poli-
tischen Parkett äußerst erfahrene und vor 
allem geschlechtersensible Frau zur Präsi-
dentin gewählt. Sie arbeite lange Jahre für 
das VN-Entwicklungsprogramm und ver-
fasste 2002 zusammen mit der damaligen 
Verteidigungsministerin aus Norwegen, 
Elisabeth Rehn, für den Entwicklungsfond 
für Frauen der Vereinten Nationen den Be-
richt zu „Frauen, Krieg und Frieden“.

Eine starke Frau an der Spitze des Landes, 
eine ausschließlich aus Frauen bestehen-
de Polizeieinheit und ein fortschrittliches 
Gesetz zum Schutz von Opfern sexueller 
Gewalt bilden die Grundlage für die Ent-

Friedensmissionen der VN  
und Gender

Von 18 VN-Friedensmissionen gibt es 
in zehn Missionen einen Beauftragten 
für Geschlechterfragen, der/die dafür 
zuständig ist, das VN-Personal für Ge-
schlechterfragen zu sensibilisieren und 
Geschlechterperspektiven in der Mis-
sion zu berücksichtigen. Genderbeauf-
tragte gibt es in:

◆  Afghanistan (UNAMA)
 http://www.unama-afg.org/about/_

gender/gender.htm
◆  Burundi (ONUB)
◆  Elfenbeinküste (UNOCI)
◆  Demokratische Republik Kongo 

(MONUC)
 http://monusco.unmissions.org/Def-

ault.aspx?tabid=4108
◆  Haiti (MINUSTAH)
◆  Kosovo (UNMIK)
◆  Liberia (UNMIL)
 http://www.unmil.org
◆  Sierra Leone (UNAMSIL)
◆  Sudan (UNMIS)
◆  Osttimor (UNOTIL)
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Frauen, Frieden, Sicherheit

wicklung Liberias zu einem Vorbild der 
Umsetzung von 1325 im Hinblick auf die 
Rechte von Frauen in Nachkriegssituati-
onen. Liberia hat in seinem Aktionsplan 
zur Umsetzung von 1325 ebenfalls nationale 
Akzente gesetzt. So sollen hier Frauen aus 
ländlichen Gebieten besonders gefördert 
und in den politischen Prozess mit einbe-
zogen werden. In enger Abstimmung mit 
der UNMIL-Mission der Vereinten Natio-
nen stehen im Nachkriegsprozess vor allem 
präventive Maßnahmen, wie der Schutz von 
Frauen und Mädchen vor jeglicher Form 
von Gewalt sowie Teilnahmerechte an po-
litischen Entscheidungsprozessen, im Vor-
dergrund.

Die United Nations Mission in Liberia 
(UNMIL) war von Anfang an mit einem 
Gender-Mainstreaming-Ansatz ausgestat-
tet. Joana Foster war als Senior Gender 
Advisor verantwortlich für die Beachtung 
und den Schutz der Bedürfnisse und Rech-
te der Frauen in der Friedensmission und 
in der Demobilisierungs- und Reintegrati-
onsphase. 

Als Erfolg des Gender Aspekts in UNMIL 
ist die erstmalige Trennung von Frauen und 
Männern während des DDR-Programms 
anzusehen. Rund 25 000 Frauen wurden 
demobilisiert, sie erhielten neben einer fi-
nanziellen Anschubzahlung teilweise auch 
weiterführende Ausbildungen und konn-
ten an Reintegrationsprojekten teilneh-
men. 30% bis 40% der Kämpfer im libe-
rianischen Bürgerkrieg waren Frauen, die 
höchste Rate, die jemals in einem Konflikt 
entstanden ist.

Nicht unumstritten, aber sicherlich ein-
zigartig in der Geschichte der VN-Friedens-
missionen ist die ausschließlich aus Frauen 
bestehende Polizeieinheit aus Indien, die in 
den Straßen von Monrovia für Ruhe und 
Ordnung und vor dem Präsidentenpalast 
für den Schutz des ersten weiblichen Staats-
oberhauptes Afrikas sorgt. Seit Beginn der 
Mission, geführt von Ellen Margrethe Loj 
aus Dänemark, verbuchen die Polizistinnen 
Erfolge, denn die Kriminalitätsrate sinkt, 
Vergewaltigungen von Frauen werden öf-
ter angezeigt und Frauen bewerben sich 
vermehrt für den Polizeidienst. Gerard J. 
DeGroot, Professor der St. Andrews Uni-
versität Schottland, spricht von einem Zi-
vilisierungseffekt, den Frauen durch ihre 
öffentliche Anwesenheit auf Männergrup-
pen ausüben. 

Doch es gibt auch Negatives zu berichten: 
Die Ermittlung gegen 319 Peacekeeper we-
gen sexueller Übergriffe im Zeitraum 2000 
- 2006 zeigen, dass Friedensmissionen der 
Vereinten Nationen immer noch vor grund-
legenden Problemen stehen. Und auch die 
aktuelle Situation zum Schutz und der Si-
cherheit der Frauen vor sexueller Gewalt 
ist nicht beruhigend. Es existiert zwar seit 
2006 ein strenges Gesetz, welches Verge-
waltigungen mit einer bis zu 10- jährigen 
Haftstrafe verurteilt, solange jedoch die 
Gesellschaft Vergewaltigungen nicht ver-
urteilt und junge Männer in dem Glauben 
und nach den Werten erzogen werden, sie 
könnten über die Körper der Frauen be-
stimmen und ihre Bedürfnisse mit Gewalt 
erfüllen, solange kann nicht von einer nach-
haltigen Gleichheit oder Gerechtigkeit ge-
sprochen werden.

Fazit

Die Resolution 1325 „Frauen, Frieden, Si-
cherheit“ bleibt auch zehn Jahre nach ihrer 
Verabschiedung ein wichtiger Meilenstein 
für Frauenmenschenrechte, insbesonde-
re vor, während und nach bewaffneten 
Konflikten. Der transnationalen Frauen-
bewegung ist es zu verdanken, dass aus 
einer Sicherheitsratsresolution ein „living 
document“ geworden ist und damit zum 
inhaltlichen Schwerpunkt für viele Nicht-
Regierungsorganisationen. So auch für die 
hessische Friedenspreisträgerin Dekha Ibra-
him Abdi, die auf die Bedeutung von 1325 
für ihr eigenes politisches Engagement in 
Kenia verwies: „Mit Hilfe von 1325 können 
wir als Zivilgesellschaft unsere Regierung 
immer wieder unter Druck setzen.“

Bei aller Euphorie darüber, dass der Si-
cherheitsrat sich mit geschlechtsspezi-
fischen Fragestellungen befasst hat, darf 
dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
die Umsetzung der Resolution 1325 auf glo-
baler und nationaler Ebene immer noch am 
Anfang steht. Gerade im Sicherheitssektor 
dominieren weiterhin hegemoniale Männ-
lichkeitskonzepte, und selbst in westlichen 
Streitkräften ist die Überzeugung nach 
wie vor verbreitet, dass Männlichkeit für 
Kampfkraft steht. Auch in Kriegs- und Kri-
sengebieten kollidieren Frauenmenschen-
rechte und die Normen der Resolution 
1325 mit geschlechterstereotypen Vorstel-

lungen. Frauen müssen sich noch immer 
mit geschlechterstereotypem Denken und 
Ignoranz in den Friedensmissionen kon-
frontieren lassen. Igballe Rogova, Mitbe-
gründerin des Kosovo-Frauennetzwerkes, 
berichtete auf der Berliner Konferenz Road-
map to 1325 davon, dass der damalige VN-
Botschafter ein Treffen zum Status des Ko-
sovo mit den Worten unterbrach: „Status 
ist ein Thema für die politischen Parteien. 
Lassen Sie uns über Frauendinge reden, bei-
spielsweise über 1325.“ Dabei soll es nach 
den Inhalten von 1325 gerade um Teilha-
berechte von Frauen am Wiederaufbau 
und den politischen Fragen des Landes ge-
hen. Von OSZE-Offiziellen hörten die Ko-
sovo-Frauen auf die Frage nach Teilhabe-
rechten, dass ihre Gesellschaft traditionell 
patriarchal organisiert sei und die politische 
Neuorganisation des Landes den Männern 
vorbehalten sein sollte. So scheint das Glas 
noch immer halb leer, wenn es um die Rech-
te von Frauen in der Friedenskonsolidie-
rung geht. Ob und inwieweit die Normen 
der Resolution 1325 umgesetzt werden, 
bleibt noch allzu oft abhängig davon, inwie-
weit die Vertreter internationaler Organi-
sationen selbst über geschlechtersensibles 
Verständnis verfügen.

Gleichberechtigung und Geschlechter-
gerechtigkeit sind Strategien, die Gesell-
schaften langfristig ein friedlicheres Zu-
sammenleben ermöglichen. Gerechtigkeit 
aus der geschlechtersensiblen Perspektive 
fordert Frauen als Gleiche gerecht zu be-
handeln, ihre Ansprüche in gleicher Weise 
zu berücksichtigen, wie die der Männer, da-
bei jedoch offen und sensibel für geschlecht-
liche Unterschiede und Ansprüche zu sein. 
Genau darum geht es auch der Resolution 
1325 – vor allem im Hinblick auf größere 
Teilhaberechte von Frauen und die Aner-
kennung ihrer besonderen Fähigkeiten als 
Friedensaktivistinnen. 

Die Bestandsaufnahme zur Umsetzung hat 
die Defizite deutlich werden lassen. Blickt 
man auf den Stand der Implementierung, 
so fällt die Bewertung je nach Land und 
Region sehr unterschiedlich aus, wie die 
Fallbeispiele aus Afghanistan und Liberia 
zeigen. Trotz ihrer rechtlichen Verbind-
lichkeit haben bislang nur wenige Staaten 
Aktionspläne verabschiedet, anhand derer 
die Umsetzung konkretisiert und mit Fi-
nanzmitteln ausgestattet wird. Deutschland 
hat es bislang versäumt, einen eigenen nati-
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onalen Aktionsplan zu entwickeln, in dem 
spezifische Schwerpunkte, beispielsweise 
der Krisenprävention, geschlechtersensibel 
ausbuchstabiert werden. Das Jubiläumsjahr 
2010 wäre ein guter Anlass für die deutsche 
Regierung, dieses Versäumnis auszumerzen 
und einen Aktionsplan zu erlassen. Die 
Chancen hierfür stehen allerdings schlecht 
und, so meinte eine Zuständige des Aus-
wärtigen Amtes, ohne Budget nütze auch 
der schönste Aktionsplan nichts.

Frauen und Mädchen in Kriegs-, Krisen 
und Konfliktregionen profitieren kaum 
von Resolution 1325 und den Folgeresolu-
tionen, insbesondere 1820 und 1888. Das 
Beispiel Afghanistan macht die besondere 
Problematik geschlechtsspezifischer, häus-
licher und sexualisierter Gewalt deutlich. 
Dabei ist es fatal, auf die patriarchale Or-
ganisation der afghanischen Gesellschaft 
zu verweisen, schließlich geht es um ele-
mentare Menschenrechte. Der Blick durch 
die Linse der geschlechtersensiblen Gerech-
tigkeitsforschung hilft, die Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung der Resolution 1325 
zu verdeutlichen. Gerechtigkeit verlangt 
für beide Geschlechter die gleiche Teilha-
be am politischen, ökonomischen wie ge-
sellschaftlichen Wiederaufbau des Landes. 
Dies beinhaltet die Revision bestehender 
Machtverhältnisse sowie die Benennung 
und Beseitigung patriarchaler Herrschafts-
strukturen. Eine solche Forderung dringt in 
den Kern westlich-dominierter Friedens-
missionen vor und fragt nach den Grund-
lagen ihres konzeptionellen Verständnisses, 
das zwischen kulturellem Relativismus und 
liberal-universalistischer Oktroyierung zu 
lavieren scheint und nur allzu oft von stra-
tegischen Interessen dominiert wird. Einst 
dienten Frauenmenschenrechte als Begrün-

dung für das westliche Kriegshandeln in 
Afghanistan, inzwischen wird das pande-
mische Ausmaß an sexualisierter Gewalt 
gegen Frauen und Kinder sowie die fortge-
setzte Kultur der Straflosigkeit ohnmächtig 
hingenommen. Solange die Sicherheitssi-
tuation so prekär ist, müssen politisch en-
gagierte Frauen um ihr Leben fürchten. Da 
helfen auch keine gut gemeinten Gender-
Seminare westlicher Nicht-Regierungsor-
ganisationen. Gerade sie geraten von femi-
nistischer Seite zunehmend in die Kritik. So 
spricht Deniz Kandiyoti beispielsweise vom 
„Paralleluniversum der technokratischen 
westlichen Ansätze des Gender Mainstrea-
mings“ und der realen Welt vor Ort. Zudem 
begegnen viele afghanische Männer sol-
chen Workshops mit Skepsis und fürchten, 
Frauen würden aufgewiegelt und lernten 
darin, die Herrschaft über Männer zu er-
langen. Der Weg zu einer geschlechterega-
litären Gesellschaft muss also auch über die 
Einbeziehung der Männer führen.

Positive Beispiele gibt es in dieser Hin-
sicht durchaus schon zu benennen. Pada-
re ist eine Männerorganisation aus Zimb-
abwe, die Männlichkeit herausfordert und 
transformieren möchte, um Geschlechter-
gerechtigkeit und Frieden herzustellen. Ziel 
der Organisation ist es, die Männer zu er-
muntern, sich aktiv an der Schaffung von 
gleichen Möglichkeiten der Geschlechter 
zu beteiligen und so zu einem Vorbild für 
andere Männer zu werden. Dies stellt sich 
als große Herausforderung dar, denn reli-
giöse und kulturelle Argumente zur Recht-
fertigung der Diskriminierung von Frauen 
sind allgegenwärtig und erfordern mehr 
Sensibilisierung und Geschlechtertraining 
mit Männern. Dieser Ansatz zeigt, dass die 
Lernprozesse der Konfliktbeilegung und 
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Frauenprotesten dient die 
Resolution 1325 als Re-
ferenzrahmen - und: nur 
Proteste von Frauen „von 
der Basis“ in den allen Län-
dern können auf Dauer in-
ternationales Regieren be-
einflussen. Hier auf dem 
Foto zu sehen ist eine Frau 
in Bogota, Kolumbien am 
Internationalen Tag zur 
Abschaffung von Gewalt ge-
gen Frauen auf einem Pro-
testmarsch.

Foto: picture alliance
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Friedensschaffung in beide Richtungen ge-
hen müssen. Ein wichtiger zu berücksich-
tigender Aspekt bei der Implementierung 
von Resolution 1325 ist es, solche lokalen 
Modelle stärker zu fördern und internati-
onal bekannt zu machen.

Das Beispiel Afghanistan ist stellvertretend 
für viele Konfliktgebiete, in denen selbst die 
elementaren Menschenrechte kaum beach-
tet werden und die Resolution 1325 keine 
Anwendung findet. Sexuelle und häusliche 
Gewalt prägen diese Gesellschaften und las-
sen keinen wirklichen Frieden entstehen. 
Neben einer notwendigen Abkehr von der 
Straflosigkeit und Amnestierung der Täter 
sind umfassendere Strategien zu entwickeln. 
Auch weisen wissenschaftliche Erkennt-
nisse auf einen Zusammenhang zwischen 
Arbeitslosigkeit, der Chancenlosigkeit auf 
Existenzsicherung und geschlechtsspezi-
fischer Gewaltanwendung hin. Allein auf 
die traditionelle patriarchale Organisati-
on von Gesellschaften als Ursache für ge-
schlechtsspezifische Gewalt zu verweisen, 
verkennt die wesentlich komplexeren Zu-
sammenhänge. Vielmehr hilft erneut der 
Blick auf die Konzeption geschlechtersen-
sibler Gerechtigkeitsvorstellungen. Dort 
geht es genau um die Bekämpfung von Ar-
mut und sozialer Ungerechtigkeit nicht nur 
auf nationaler Ebene, sondern im globalen 
Stil. Die Resolution 1325 hatte auf die Be-
nennung dieser Zusammenhänge verzich-
tet, weil die Sicherheitsratsmitglieder sie 
als zu „politisch“ befanden – dies bleibt ein 
Versäumnis.

Die VN-Sonderberichterstatterin für 
Menschenrechte, Yakin Ertürk, bestätigt 

die Ergebnisse der geschlechtersensiblen 
Gerechtigkeitsforschung. Sie identifiziert 
drei Schlüsselelemente, um sexualisierter 
Gewalt global zu begegnen. (1) Die Verän-
derung der Arbeitsteilung, die Frauen die 
unbezahlte Familienarbeit aufbürdet und 
aus dem öffentlichen Raum heraushält. 
(2) Die Veränderung der globalen Makro-
ökonomie, die lokale Wirtschaftsformen 
zerstört und Frauen in schlecht bezahlte, 
unsichere Jobs oder sexuelle Ausbeutung 
(Prostitution, insbesondere in Nachkriegs-
situationen) drängt sowie (3) die Verände-
rung der Ökonomie bewaffneter Konflikte, 
die Gewalt normalisiert, in Gesellschaften 
verbreitet und die Straflosigkeit der Täter in 
Kauf nimmt. Von daher hält sie es mit der 
geschlechtersensiblen Gerechtigkeitstheo-
rie: Politische Menschenrechte, wie Teil-
habe an Friedensprozessen, dürfen nicht 
von sozialen und ökonomischen Rechten 
– Einkommen, Gesundheitsversorgung etc. 

– getrennt werden. Die Resolution 1325 
ist nur ein Anfang und dazu noch einer, 
der aus einer geschlechtersensiblen Ge-
rechtigkeitsperspektive zu kurz greift, weil 
die strukturellen Ursachen für Konflikte 
und Geschlechterungleichheit dort nicht 
ausreichend benannt und berücksichtigt 
worden sind.
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